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86. 
Leitungen: Bestellung zur Stellvertreterin/zum Stellvertreter der Leiterin/des Leiters einer Klinischen  
Abteilung im wissenschaftlichen klinischen Bereich 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass das Rektorat gemäß den  
Bestimmungen der §§ 20 (5), 32 UG idgF sowie des § 4 des Organisationsplanes der Medizinischen  
Universität Graz idgF  
 

• Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Gottfried FUCHS 
zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Spezielle Anästhesiologie, Schmerz- und 
Intensivmedizin 
an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
mit Wirkung ab 01.01.2016 befristet bis zum 28.02.2017,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 
• Frau Ass.-Prof.in Dr.in Henrika VOIT-AUGUSTIN 

zur 2. Stellvertreterin des Leiters der Klinischen Abteilung für Spezielle Anästhesiologie, Schmerz- und 
Intensivmedizin 
an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
mit Wirkung ab 01.01.2016 befristet bis zum 28.02.2017,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 
• Herrn Ao.Univ.-Prof. Dr. Rupert PORTUGALLER 

zum 1. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und  
interventionelle Radiologie 
an der Universitätsklinik für Radiologie 
mit Wirkung ab 01.02.2016 befristet bis zum 28.02.2017,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 
• Herrn Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Josef SIMBRUNNER 

zum 2. Stellvertreter des Leiters der Klinischen Abteilung für Neuroradiologie, vaskuläre und  
interventionelle Radiologie 
an der Universitätsklinik für Radiologie 
mit Wirkung ab 01.02.2016 befristet bis zum 28.02.2017,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  
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• Herrn Univ.-Ass. Priv.-Doz. DDr. Wolfgang ZEMANN 
zum 1. Stellvertreter der Leiterin der Klinischen Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
an der Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
mit Wirkung ab 01.02.2016 befristet bis zum 28.02.2017,  
vorbehaltlich struktureller Veränderungen,  

 
bestellt hat. 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 
 
87. 
Änderung der Wahlkommission für die Wahlen zum Senat der Medizinischen Universität Graz  
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Wedrich gibt bekannt, dass in der 4.o Sitzung des 
Senats am 9.3.2016 folgende Änderung in der Wahlkommission iS der Wahlordnung für die Wahl zum Senat, 
idgF, für die Personengruppe der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren folgende Änderung 
beschlossen wurde:  
 
Frau Dr.in Dagmar Kratky anstelle von Frau Dr. in Karoline Lackner. 
 

Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH  
Vorsitzender des Senates 

 
 
88. 
Richtlinien des Senates: Richtlinie der Medizinischen Universität Graz (MUG) betreffend das Verfahren für 
die Verleihung des Titels einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors 
Der Vorsitzende des Senates, Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH, gibt bekannt, dass der Senat der  
Medizinischen Universität Graz in seiner Sitzung am 9.3.2016 gemäß § 25 Abs. 1 Z 15 UG idgF folgende 
Änderung des Formulars lt. Richtlinie beschlossen hat: 
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Univ.-Prof. Dr. Andreas WEDRICH  

Vorsitzender des Senates 
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89. 
Geschäftsordnung des Datenschutzbeirates der Medizinischen Universität Graz  
Die Mitglieder des Datenschutzbeirates der Medizinischen Universität Graz geben bekannt, dass der  
Datenschutzbeirat folgende Geschäftsordnung für seine Tätigkeiten beschlossen hat: 
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Vollmacht gemäß § 27 Abs. 2 Universitätsgesetz 2002 (Projektleitung)  
Die Medizinische Universität Graz verlautbart gemäß § 27 Abs. 2 UG, dass die unter folgendem URL  
angeführten Universitätsangehörigen zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen  
Rechtsgeschäfte und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem jeweiligen  
Vertrag ermächtigt sind. Die Bevollmächtigung umfasst nicht die Unterzeichnung des jeweiligen, dem Projekt 
zugrunde liegenden Vertrages oder weiterer Verträge oder Amendments. Die Bevollmächtigung gilt jeweils für 
die angeführte Laufzeit. 
https://forschung.medunigraz.at/fodok/projekte_vollmachten.liste 
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90. Ausschreibung von Stellen 
Der Rektor, Herr Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG, gibt bekannt, dass die Medizinische Universität Graz 
gemäß § 107 UG idgF folgende Stellen als Privatangestelltenverhältnisse auf Grundlage des Kollektivvertrages 
ausschreibt: 
 
90.1 Freie Stellen für das wissenschaftliche Personal  
 
1) Senden Sie uns Ihre Bewerbungen samt Lebenslauf unter Angabe der Kennzahl bevorzugt via E-Mail an: 
personal@medunigraz.at oder am Postweg an Medizinische Universität Graz, Organisationseinheit für  
Personalmanagement, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. 
 
2) Die Medizinische Universität Graz erhöht den Anteil von Frauen in Bereichen und Organisations-einheiten, 
in denen Frauen unterrepräsentiert sind, insbesondere beim wissenschaftlichen Universitätspersonal und in 
Leitungsfunktionen. Daher laden wir qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation wie der 
bestgeeignete Mitbewerber werden, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe  
überwiegen, Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
3) Darüber hinaus sind wir bemüht, Personen mit Behinderungen bei geeigneter Qualifikation einzustellen und 
freuen uns über diesbezügliche Bewerbungen. 
 
4) BewerberInnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von allfälligen Reise- und Aufenthaltskosten. 
 
Wiederholung der Ausschreibung vom 16.12.2015 und vom 03.02.2016 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung  
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,  
Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie,  

Notfall- und Intensivmedizin,  
befristet auf die Dauer des Beschäftigungsverbotes und eines eventuell anschließenden Karenzurlaubes 

 
Kernaufgaben:  
� Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen der Abteilung 
� Mitwirkung und verpflichtende Teilnahme an abteilungs- und klinikinternen  

Fortbildungs-veranstaltungen und Besprechungen 
� Übernahme von Koordinations- und Organisationsaufgaben 
� Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien 
� Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
� Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
� Absolvierte Gegenfächer von Vorteil (bei Einstieg in die alte Ausbildungsordnung) 
� Notarztdiplom und Erfahrung in präklinischer Notfallmedizin von Vorteil 
� EDV-Kenntnisse (MS Office) 
� Gute Englischkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
Wir erwarten uns teamorientierte und lernbereite Persönlichkeiten, welche bereit sind, sich den heraus-for-
dernden Aufgaben im Bereich der Anästhesiologie und Intensivmedizin zu widmen. 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
EUR 3.249,53 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
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Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof.

 
DDr.

 
Philipp Metnitz, Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeine  

Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin, gerne zur Verfügung.  
Kontakt: claudia.karner@medunigraz.at, Telefon +43/316/ 385 14909. 
 
Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W67 ex 2015/16 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 06. April 2016 www.medunigraz.at/stellen 
 
 

Ärztin/Arzt in FachärztInnenausbildung 
(Verwendungsgruppe B1) 

an der Hals-, Nasen-, Ohren- Universitätsklinik,  
Klinische Abteilung für Allgemeine HNO, 

bis FachärztInnenabschluss, längstens 7 Jahre 
 
Kernaufgaben:  
� Klinische Versorgung von ambulanten und stationären PatientInnen  
� Wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der HNO-Grundlagenforschung 
� Mitwirkung bei Forschungsprojekten und klinischen Studien  
� Selbständige Erstellung von Publikationen/Präsentationen für  

(inter-)nationale Fortbildungsveranstaltungen 
� Mitwirkung und Unterstützung in der universitären Lehre/Betreuung von Studierenden 
 
Fachliche Anforderungen:  
� Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin  
� Kenntnisse und wissenschaftliche Kompetenz aus dem Gebiet der  

molekularen/translationalen Krebsforschung von Vorteil 
� Wissenschaftliches Interesse und Erfahrung in der Durchführung von 

Klinischen Studien/wissenschaftlichen Projekten von Vorteil 
� EDV-Kenntnisse 
� Fremdsprachenkenntnisse 
 
Persönliche Anforderungen:  
� Sorgfältige, genaue und verlässliche Arbeitsweise 
� Hohe Belastbarkeit 
� Teamorientierung  
� Lernbereitschaft 
 
Die Basisausbildung gemäß § 6a Ärztegesetz 1998 und § 6 der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 
(ÄAO 2015) ist, soweit erforderlich, in der Facharztausbildung integriert. 
 
Diese Position wird nach dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt (auf Basis Vollbeschäftigung) von  
EUR 3.249,53 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile entlohnt. 
 
Bei Bewährung und entsprechendem Erfolg ist nach spätestens 3 Jahren und bei Vorliegen eines einschlägigen 
Doktorats (Dr.scient.med. oder PhD) der Abschluss einer Qualifizierungsvereinbarung gemäß § 27 KV der 
Universitäten möglich. Die Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung ist mit einer unbefristeten  
wissenschaftlichen Laufbahnstelle und dem Titel einer assoziierten Professorin/eines assoziierten Professors 
verbunden. 
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 
engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potentiale offerieren wir 
Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
Bei Fragen steht Ihnen Herrn Univ.-Prof. Dr. Dietmar Thurnher gerne zur Verfügung. Kontakt:  
dietmar.thurnher@medunigraz.at, Tel.: +43/316/385-13448. 
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Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W120 ex 2015/16 bevorzugt via  
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz,  
Organisationseinheit für Personalmanagement, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz. Die Bewerbungsfrist  
endet am 06. April 2016 www.medunigraz.at/stellen 
 

Univ.-Prof. Dr. Hellmut SAMONIGG 
Rektor 

 


